
  

1 Stand: 13. Mai  2020 – 12.00 Uhr 

Übersicht der einzelhandelsrelevanten Regelungen im Zusammenhang mit den Lockerungen des Covid-19-Lockdowns 

Stand 13. Mai 2020, 12.00 Uhr 

Bundesland Geschäfte, die weiter 
betrieben werden 

können 

Gastronomie Besondere Rege-
lungen für Ein-
kaufszentren 

Allgemeine Abstands-
regelungen 

Quelle 

Baden-
Württemberg 

Es dürfen Ladenge-
schäfte unter den in 
der letzten Spalte auf-
geführten Auflagen 
geöffnet werden. 

 

Gaststätten und ähnliche 
Einrichtungen wie Cafés, 
Eisdielen, Bars, Shisha-
Bars, Clubs, Diskotheken 
und Kneipen bleiben ge-
schlossen.  

Dies gilt bis gilt nicht für 
den Außer-Haus-Verkauf 
sowie ab dem 18. Mai 
2020 für Speisewirtschaf-
ten. Nach dem 18. Mai 
2020 gelten (voraussicht-
lich) die allgemeinen Hy-
gieneregelungen 

Die Öffnung von 
Einkaufszentren 
(einschließlich der 
dortigen Gastrono-
mieeinrichtungen) ist 
unter Beachtung der 
allgemeinen Ab-
stands- und Hygie-
neregelungen zuläs-
sig.  

 

Der Aufenthalt im öffentlichen 
Raum ist bis zum 5. Juni 2020 
nur alleine oder im Kreis der 
Angehörigen des eigenen so-
wie eines weiteren Haushalts 
gestattet. Zu anderen Perso-
nen ist im öffentlichen Raum, 
wo immer möglich, ein Min-
destabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten. Personen ab dem 
vollendeten sechsten Lebens-
jahr müssen zum Schutz an-
derer Personen vor einer Ver-
breitung des SARS-CoV-2-
Virus 1. im öffentlichen Perso-
nenverkehr, an Bahn- und 
Bussteigen sowie in Flugha-
fengebäuden und 2. in den 
Verkaufsräumen von Laden-
geschäften und allgemein in 
Einkaufszentren eine nicht-
medizinische Alltagsmaske 
oder eine vergleichbare Mund-
Nasen-Bedeckung tragen, 
wenn dies nicht aus medizini-
schen Gründen oder aus 
sonstigen zwingenden Grün-

Corona-
Verordnung 
Baden Würt-
temberg 

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200509_Corona-Verordnung.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200509_Corona-Verordnung.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200509_Corona-Verordnung.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200509_Corona-Verordnung.pdf
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den unzumutbar ist oder wenn 
nicht ein anderweitiger min-
destens gleichwertiger bauli-
cher Schutz besteht. 

Betriebe und Einrichtungen 
mit Publikumsverkehr haben 
darauf hinzuwirken, dass der 
Zutritt gesteuert wird und War-
teschlangen vermieden wer-
den. Insbesondere ist darauf 
hinzuwirken, dass ein Abstand 
von möglichst 2 Metern, min-
destens aber 1,5 Metern zwi-
schen Personen eingehalten 
wird, sofern keine geeigneten 
Trennvorrichtungen vorhan-
den sind; dies gilt nicht, soweit 
eine engere körperliche Nähe 
nicht zu vermeiden ist. 

Bayern Es dürfen Ladenge-
schäfte unter den in 
der letzten Spalte auf-
geführten Auflagen 
geöffnet werden. 

Untersagt sind Gastro-
nomiebetriebe jeder Art. 
Dies gilt auch für Gast-
stätten und Gaststätten-
bereiche im Freien (z. B. 
Biergärten, Terrassen). 
Ausgenommen ist die 
Abgabe und Lieferung 
von mitnahmefähigen 
Speisen. Der Betreiber 
hat ein Schutz- und Hygi-

Die Öffnung von 
Einkaufszentren und 
Kaufhäusern ist nur 
erlaubt, soweit sich 
dort Geschäfte be-
finden, die nach der 
Verordnung (siehe 
vorherige Spalten) 
betrieben werden 
können. 

Für Betriebe des Groß- und 
Einzelhandels mit Kundenver-
kehr gilt: (1.) Der Betreiber hat 
durch geeignete Maßnahmen 
sicherzustellen, dass grund-
sätzlich ein Mindestabstand 
von 1,5 m zwischen den Kun-
den eingehalten werden kann; 
(2.) Der Betreiber hat durch 
geeignete Maßnahmen si-
cherzustellen, dass die Zahl 

Vierte Bayeri-
sche Infekti-
onsschutz-
maßnah-
menverord-
nung 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_4
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_4
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_4
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_4
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_4
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_4
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enekonzept auszuarbei-
ten und auf Verlangen 
der zuständigen Kreis-
verwaltungsbehörde vor-
zulegen. 

Das Schutz- und 
Hygienekonzept so-
wie das Parkplatz-
konzept des Betrei-
bers muss die ge-
samten Kunden-
ströme des Ein-
kaufszentraums be-
rücksichtigen. Es 
dürfen keine Aufent-
haltsbereiche ange-
boten werden. 

der gleichzeitig im Ladenge-
schäft anwesenden Kunden 
nicht höher ist als ein Kunde je 
20 m2 Verkaufsfläche; (3.) Für 
das Personal, die Kunden und 
ihre Begleitpersonen gilt Mas-
kenpflicht; (4.) Der Betreiber 
hat ein Schutz- und Hygiene-
konzept und, falls Kunden-
parkplätze zur Verfügung ge-
stellt werden, ein Parkplatz-
konzept auszuarbeiten und 
auf Verlangen der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde vor-
zulegen. 

Hinsichtlich der Pflicht, eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen (Maskenpflicht), gelten 
die folgenden Einschränkun-
gen: (1.) Kinder sind bis zum 
sechsten Geburtstag von der 
Tragepflicht befreit; (2.) Per-
sonen, die glaubhaft machen 
können, dass ihnen das Tra-
gen einer Mund-Nasen-
Bedeckung aufgrund einer 
Behinderung, aus gesundheit-
lichen Gründen nicht möglich 
oder unzumutbar ist, sind von 
der Trageverpflichtung befreit; 
(3.) Das Abnehmen der Mund-
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Nasen-Bedeckung ist zuläs-
sig, solange es zu Identifikati-
onszwecken oder zur Kom-
munikation mit Menschen mit 
Hörbehinderung erforderlich 
ist. 

 

Berlin Geschäfte des Einzel-
handels dürfen unter 
den in der letzten 
Spalte aufgeführten 
Auflagen geöffnet 
werden. 

Gaststätten, inklusive 
Shisha-Bars, dürfen nicht 
für den Publikumsverkehr 
geöffnet werden. Sie dür-
fen Speisen und Geträn-
ke zur Abholung oder zur 
Lieferung unter Einhal-
tung des Mindestab-
stands von 1,5 Metern 
und der Hygieneregeln 
nach § 2 Absatz 1 anbie-
ten. 

Gaststätten mit selbst 
zubereitetem Speisean-
gebot dürfen ab dem 15. 
Mai 2020 unter Einhal-
tung der Hygieneregeln 
von 6 bis 22 Uhr für den 
Publikumsverkehr geöff-
net werden. Speisen und 
Getränke dürfen nur an 
Tischen angeboten und 

Der Zutritt zu Ein-
kaufszentren ist vom 
Betreiber gesondert 
zu regulieren. Als 
Richtwert gilt dabei 
die Summe der ma-
ximal zulässigen 
Personenzahl für alle 
dort befindlichen 
Verkaufsflächen. Der 
Zugang darf grund-
sätzlich zur Gewähr-
leistung der Perso-
nenzahlbegrenzung 
nur über einen Ein-
gang erfolgen, so-
fern nicht durch an-
dere geeignete 
Maßnahmen sicher-
gestellt werden 
kann, dass die ma-
ximal zulässige Per-
sonenzahl zu keinem 

In allen für den Publikumsver-
kehr geöffneten Verkaufsstel-
len des Einzelhandels, Betrie-
ben oder Einrichtungen müs-
sen die anwesenden Perso-
nen einen Mindestabstand von 
1,5 m zueinander einhalten 
(ausgenommen sind Perso-
nen, die in derselben Woh-
nung leben). Zudem muss ein 
verstärktes Reinigungs- und 
Desinfektionsregime sicherge-
stellt werden.  

Zudem gilt bei der Öffnung 
von Verkaufsstellen für die 
Steuerung des Zutritts und zur 
Sicherung des Mindestab-
standes ein Richtwert von ma-
ximal einer Person (Kundin-
nen und Kunden sowie Perso-
nal) pro 20 qm Verkaufsfläche 
und Geschäftsraum. Unter-

Berliner 
Corona Ein-
dämmungs-
maßnahmen 
Verordnung 

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/


  

5 Stand: 13. Mai  2020 – 12.00 Uhr 

Bundesland Geschäfte, die weiter 
betrieben werden 

können 

Gastronomie Besondere Rege-
lungen für Ein-
kaufszentren 

Allgemeine Abstands-
regelungen 

Quelle 

verzehrt werden. Selbst-
bedienungsbuffets dürfen 
nicht angeboten werden. 
Zwischen den Tischen 
einschließlich Bestuhlung 
ist ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern einzuhal-
ten; in diesem Abstands-
bereich dürfen sich keine 
Personen aufhalten 

Weiter unzulässig bleibt 
die Öffnung von reine 
Schankwirtschaften sowie 
Gaststätten mit der be-
sonderen Betriebsart 
Rauchergaststätte, 
Shisha-Gaststätten, 
Shisha-Bars, Musik und 
Tanzdarbietungen, Vor-
führungen, Diskotheken 
und ähnliche Betriebe. 

Gastronomiebetrieben 
werden Reservierungs-
systeme oder andere ge-
eignete Verfahren mit 
Informationen zur Kon-
taktnachverfolgung dring-
lich empfohlen. Diese 
Informationen sind von 
dem Betreiber für die 

Zeitpunkt überschrit-
ten wird. In den War-
tebereichen dürfen 
sich nicht mehr als 
10 Personen gleich-
zeitig aufhalten. In 
den zentralen Zu-
gangs- und Aufent-
haltsbereichen dür-
fen keine Aufent-
haltsanreize ge-
schaffen werden, 
insbesondere sind 
diese von Verkaufs-
ständen freizuhalten. 
Vorhandene Aufent-
haltsangebote und 
Sitzgelegenheiten 
sind zu entfernen 
oder zu sperren. 

schreiten die Verkaufsfläche 
oder der Geschäftsraum eine 
Größe von 20 qm, so darf je-
weils maximal ein Kunde ein-
gelassen werden. Aufent-
haltsanreize dürfen nicht ge-
schaffen werden. Vorhandene 
Aufenthaltsangebote und Sitz-
gelegenheiten sind zu entfer-
nen oder zu sperren. 

Das Tragen einer Mund-
Nasenbedeckung wird in der 
Öffentlichkeit dringend emp-
fohlen. Es ist an verschiede-
nen Plätzen und in verschie-
denen Einrichtungen verpflich-
tend, z.B. in Gaststätten durch 
das Personal, in sonstigen 
Einzelhandelsbetrieben mit 
Publikumsverkehr sowie in 
Einkaufszentren durch Kun-
den. 

Die Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung nach 
Absatz 3 gilt nicht für Kinder 
bis zum vollendeten sechsten 
Lebensjahr oder Personen, 
die aufgrund einer gesundheit-
lichen Beeinträchtigung oder 
einer Behinderung keine 
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Dauer von vier Wochen 
nach Ende des Aufenthal-
tes aufzubewahren und 
der zuständigen Behörde 
auf Verlangen auszuhän-
digen. Nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist sind 
die Informationen zu lö-
schen oder zu vernichten 

In Gaststätten ist das 
Personal zum Tragen 
einer Mund-Nase-
Bedeckung verpflichtet. 

 

Mund-Nasen-Bedeckung tra-
gen können oder bei denen 
durch andere Vorrichtungen 
die Verringerung der Ausbrei-
tung übertragungsfähiger 
Tröpfchenpartikel bewirkt wird. 

Brandenburg Geschäfte des Einzel-
handels dürfen unter 
den in der letzten 
Spalte aufgeführten 
Auflagen geöffnet 
werden. 

Gaststätten sind für den 
Publikumsverkehr zu 
schließen. Diese Rege-
lung gilt nicht für (1.) 
Rastanlagen und Autohö-
fe an Bundesautobahnen, 
(2.) Gaststätten, die zu-
bereitete Speisen oder 
Getränke ausschließlich 
zur Mitnahme abgeben 
und keine Abstell- oder 
Sitzgelegenheiten bereit-
stellen, (3.) Gaststätten 
im Reisegewerbe (4.) 
Kantinen für Betriebsan-

Die Betreiber von 
Einkaufszentren ha-
ben sicherzustellen, 
dass die Hygiene-
standards auch in 
den Eingangsberei-
chen der Zentren 
und in allen sonsti-
gen für den Publi-
kumsverkehr zu-
gänglichen Berei-
chen beachtet und 
eingehalten werden. 

Soweit Einrichtungen geöffnet 
sein und Dienstleistungen er-
bracht werden dürfen, hat dies 
unter strikter Beachtung der 
erforderlichen Hygienestan-
dards, der Steuerung des Zu-
tritts und der Vermeidung von 
Warteschlangen zu erfolgen. 
In Wartebereichen dürfen sich 
nicht mehr als 10 Personen 
gleichzeitig aufhalten. Zwi-
schen Personen ist nach Mög-
lichkeit ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern einzuhalten. 

Corona Ein-
dämmungsver-
ordnung Bran-
denburg 

https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_eindv
https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_eindv
https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_eindv
https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_eindv
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gehörige sowie für Ange-
hörige von Bundeswehr, 
Polizei und Zoll und (5.) 
von Studentenwerken 
betriebene Verpflegungs-
einrichtungen (Mensen 
und Cafeterien) an Hoch-
schulstandorten. 

Sonstige Gaststätten und 
entsprechende gastro-
nomische Lieferdienste 
dürfen Leistungen im 
Rahmen eines Außer-
hausverkaufs für den täg-
lichen Bedarf nach tele-
fonischer oder elektroni-
scher Bestellung oder 
nach Bestellung über 
Sprechanlagen (insbe-
sondere "drive-in") er-
bringen. 

Ab dem 15. Mai 2020 
können  Gaststätten, die 
zubereitete Speisen ver-
abreichen, einschließlich 
Cafés öffnen, wenn die 
jeweilige Betreiberin oder 
der jeweilige Betreiber die 
Einhaltung der Hygiene-
regeln sicherstellt. Die 

Alle Personen ab dem vollen-
deten sechsten Lebensjahr 
haben in Verkaufsstellen und 
Einrichtungen eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen. 
Gleiches gilt für Fahrgäste bei 
der Nutzung des öffentlichen 
Personennahverkehrs im Sin-
ne des Personenbeförde-
rungsgesetzes einschließlich 
des Verkehrs mit Taxen und 
vergleichbaren Angeboten, 
der Schülerbeförderung sowie 
sonstiger Verkehrsmittel. 

Ausgenommen von Absatz 1 
sind (1.) Gehörlose und 
schwerhörige Menschen, ihre 
Begleitperson und im Bedarfs-
fall Personen, die mit diesen 
kommunizieren, (2.) Perso-
nen, denen die Verwendung 
einer Mund-Nasen-Bedeckung 
wegen einer Behinderung o-
der aus gesundheitlichen 
Gründen nicht möglich oder 
unzumutbar ist; dies ist in ge-
eigneter Weise glaubhaft zu 
machen, (3.) das Personal in 
Verkaufsstellen und Einrich-
tungen nach § 3 Absatz 3 Satz 
1, wenn es keinen direkten 
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Öffnungszeit ist auf die 
Zeit von 6 Uhr bis 22 Uhr 
beschränkt. 

Kundenkontakt hat oder wenn 
dort die Ausbreitung übertra-
gungsfähiger Tröpfchenparti-
kel durch geeignete techni-
sche Vorrichtungen wirkungs-
voll verringert wird. 

Bremen Geschäfte des Einzel-
handels dürfen unter 
den in der letzten 
Spalte aufgeführten 
Voraussetzungen oh-
ne Beschränkung der 
Verkaufsfläche für den 
Publikumsverkehr ge-
öffnet werden. 

Dienstleister und 
Handwerker, die Leis-
tungen erbringen, bei 
denen ein Abstand 
zum Kunden von 1,5 
Metern nicht eingehal-
ten werden kann, dür-
fen diese Leistungen 
nur unter Beachtung 
folgender Hygienere-
geln erbringen: - ein 
Abstand zwischen den 
Kunden von mindes-
tens 1,5 Metern muss 
gewährleistet sein; 

Gaststättengewerbe aller 
Art dürfen nicht für den 
Publikumsverkehr geöff-
net werden bis zum 17. 
Mai 2020; der Außer-
Haus-Verkauf und die 
Auslieferung von Speisen 
und Getränken bleiben 
zulässig; der Verzehr an 
Ort und Stelle ist unter-
sagt; Außenbestuhlung 
ist zu entfernen oder ge-
gen eine Nutzung zu si-
chern; ab dem 18. Mai 
2020 dürfen Gaststätten 
nach Maßgabe der gel-
tenden gesetzlichen Vor-
gaben öffnen, wenn die 
Betreiber sicherstellen, 
dass die Regelungen des 
Kontaktverbotes einge-
halten werden; der Be-
treiber hat ein betriebli-
ches Schutzkonzept mit 
Hygieneplan und Rege-

Einkaufszentren dür-
fen ohne Beschrän-
kung der Verkaufs-
fläche geöffnet wer-
den, wenn der Be-
treiber des Einkaufs-
zentrums dafür Sor-
ge trägt, dass auf 
den gemeinsamen 
Verkehrsflächen die 
Anforderungen zur 
Einhaltung des Min-
destabstands sowie 
zum Tragen einer 
Mund-Nasen-
Bedeckung eingehal-
ten und in dem Ein-
kaufszentrum keine 
Getränke und Spei-
sen zum Verzehr 
angeboten werden; 
eine Öffnung von 
Einkaufszentren 
setzt ein jeweiliges 
Konzept voraus, wie 

In der Öffentlichkeit ist im Re-
gelfall ein Abstand von min-
destens 1,5 Metern einzuhal-
ten. 

Bei der Nutzung von Ver-
kehrsmittel des Öffentlichen 
Personennahverkehrs und 
den hierzu gehörenden Ein-
richtungen, bei dem Besuch 
einer für den Publikumsver-
kehr geöffneten Verkaufsstätte 
oder Einrichtung ist eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen. Dies gilt nicht für Kin-
der unter sieben Jahren oder 
für Personen, die aufgrund 
einer gesundheitlichen Beein-
trächtigung oder Behinderung 
keine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen können. 

Soweit Einrichtungen nach 
dieser Verordnung öffnen dür-
fen, sind geeignete Maßnah-

Dritte Corona-
verordnung 
Bremen 

https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/832/2020_05_12_GBl_Nr_0034_signed.pdf
https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/832/2020_05_12_GBl_Nr_0034_signed.pdf
https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/832/2020_05_12_GBl_Nr_0034_signed.pdf
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dies gilt auch für den 
Wartebereich, - bei 
der Arbeit ist eine 
Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen 
und - nach jeder Be-
dienung eines Kunden 
sind die Hände zu wa-
schen. Dienstleister 
und Handwerker, die 
ihre Leistungen in 
hierfür vorgesehen 
Räumlichkeiten oder 
Fahrzeugen erbringen, 
haben einen Hygiene-
plan zu erstellen und 
dem Ordnungsamt auf 
Verlangen vorzuwei-
sen. 

lungen zum Arbeitsschutz 
zu erstellen und dieses 
auf Verlangen den ent-
sprechenden Behörden 
vorzulegen; er oder sie 
hat sicherzustellen, dass 
die Hygieneregeln und 
Arbeitsschutzstandards 
eingehalten werden; Ti-
sche sind im Abstand von 
2 Metern zu platzieren, so 
dass Gäste einen Ab-
stand von mindestens 1,5 
Metern zueinander ein-
halten; insgesamt dürfen 
nicht mehr als die Hälfte 
der zugelassenen Plätze 
für die Gäste gleichzeitig 
belegt werden; es gilt 
Sitzplatzpflicht (keine 
Stehplätze), Thekenver-
bot und Bedienpflicht; der 
Betreiber hat den Namen 
und die Kontaktdaten je-
des Gastes sowie den 
Zeitpunkt des Betretens 
und Verlassens der Ein-
richtung zu dokumentie-
ren und drei Wochen auf-
zubewahren; ein Gast 
darf nur bedient werden, 
wenn er mit der Doku-

die gesetzlichen 
Vorgaben eingehal-
ten werden sollen. 
Die Anzahl der Kun-
den im Geschäft ist 
in Abhängigkeit von 
der Verkaufsfläche 
so zu begrenzen, 
dass die Abstands-
regeln eingehalten 
werden können. 
Richtgröße für eine 
angemessene An-
zahl von Kunden 
sind hierbei 10 
Quadratmeter Ver-
kaufsfläche pro Per-
son. 

men zur Steuerung des Zu-
tritts, zur Sicherstellung der 
gesteigerten hygienischen An-
forderungen (insbesondere 
Maßnahmen zur Sicherstel-
lung von Mindestabständen 
und Schutzvorrichtungen für 
das Kassenpersonal) und zur 
Vermeidung von Warte-
schlangen sowie sonstiger 
Ansammlungen von Men-
schen vorzunehmen. Hierzu 
können Ausführungsbestim-
mungen erlassen werden. 
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mentation einverstanden 
ist; nach Ablauf der Auf-
bewahrungsfrist sind die 
Kontaktdaten zu löschen; 
Gäste sollen auf die 
coronabedingten Verhal-
tensregeln hingewiesen 
werden; ein Angebot in 
Buffetform ist nicht zuläs-
sig; stark frequentierte 
Laufbereiche sind ständig 
freizuhalten; die betriebli-
chen Abläufe sind so zu 
gestalten, dass ein Ab-
stand von mindestens 1,5 
Metern zwischen den Be-
schäftigten eingehalten 
werden kann; sofern die 
räumlichen Verhältnisse 
oder die Art der ausge-
führten Tätigkeit die Ein-
haltung des Mindestab-
stands nicht zulassen, 
sind Mund-Nasen-
Bedeckungen zu tragen 
oder geeignete Schutz-
scheiben oder Trennvor-
richtungen anzubringen. 
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Hamburg Alle Verkaufsstellen 
des Einzelhandels und 
Ladenlokale dürfen 
unter den in der letz-
ten Spalte aufgeführ-
ten Auflagen geöffnet 
werden. 

Der Betrieb von Gaststät-
ten ist untersagt, soweit 
er nachfolgend nicht ge-
sondert gestattet ist. Das 
gilt auch für Speiselokale 
und Betriebe, in denen 
Speisen zum Verzehr an 
Ort und Stelle abgegeben 
werden, Personalrestau-
rants, Kantinen sowie 
Speiselokale im Beher-
bergungsgewerbe. 

Die Auslieferung von 
Speisen und Getränken 
sowie deren Abverkauf 
zum Mitnehmen ist ge-
stattet. Hierbei ist ein 
Mindestabstand von 1,5 
Metern zueinander ein-
zuhalten. Dies gilt nicht 
für Personen, die in der-
selben Wohnung leben 
oder zwischen denen ein 
familienrechtliches Sorge- 
oder Umgangsrechtsver-
hältnis besteht. 

Der Betrieb von Gaststät-
ten ist gestattet, soweit 

1. die Sitz- oder Steh-

Die allgemeinen Ab-
standsregelungen 
gelten auch für die 
öffentlich zugängli-
chen Verkehrsflä-
chen in Einkaufscen-
tern oder Einkaufs-
meilen; dort sind 
keine offenen Ver-
kaufsstände zuläs-
sig. 

In allen für den Publikumsver-
kehr geöffneten Verkaufsstel-
len des Einzelhandels, Betrie-
ben oder Einrichtungen müs-
sen die anwesenden Perso-
nen einen Mindestabstand von 
1,5 Metern zueinander einhal-
ten. Dies gilt nicht für Perso-
nen, die in derselben Woh-
nung leben. Es besteht eine 
Maskenpflicht für Nahverkehr, 
Einzelhandel und Wochen-
märkte. 

Die Betriebsinhaber sind ins-
besondere verpflichtet, 

1. anwesende Personen 
durch schriftliche oder bildli-
che Hinweise aufzufordern, 
auf der Betriebsfläche und de-
ren Umgebung einen Abstand 
von 1,5 Metern zueinander 
einzuhalten und eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen, 
soweit diese hierzu nach Ab-
satz 2 verpflichtet sind, und im 
Fall des Auftretens von Symp-
tomen einer akuten Atemweg-
serkrankung, die Verkaufsflä-
che nicht zu betreten; die 
Pflicht zur Aufforderung des 

Hamburgische 
Eindämmungs-
verordnung 

https://www.hamburg.de/verordnung/
https://www.hamburg.de/verordnung/
https://www.hamburg.de/verordnung/
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plätze für die Gäste so 
angeordnet sind, dass ein 
Abstand von mindestens 
1,5 Meter zwischen den 
Gästen, die nicht der 
Ausnahme vom Ab-
standsgebot in § 1 Absatz 
2 unterfallen, eingehalten 
wird oder sofern andere 
geeignete Trennwände 
vorhanden sind, 

2. der Zugang des 
Publikums durch geeig-
nete technische oder or-
ganisatorische Maßnah-
men so überwacht wird, 
dass die Gäste, regelhaft 
einen Abstand von 1,5 
Metern zueinander ein-
halten können und hier-
von abweichende An-
sammlungen von Perso-
nen nicht entstehen, 

3. Mitarbeiter mit un-
mittelbarem Gästekontakt 
eine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen; dies 
gilt nicht für Personen, 
die aufgrund einer ge-
sundheitlichen Beein-

Nichtbetretens der Verkaufs-
fläche im Falle von Sympto-
men einer Atemwegserkran-
kung gilt nicht für Betreiberin-
nen und Betreiber von Apo-
theken, 

2. den Zugang des Publi-
kums durch geeignete techni-
sche oder organisatorische 
Maßnahmen so zu überwa-
chen, dass die Anzahl der auf 
der für den Publikumsverkehr 
geöffneten Betriebsfläche an-
wesenden Personen auf eine 
Person je 10 qm der für den 
Publikumsverkehr geöffneten 
Betriebsfläche begrenzt wird; 
Betriebe deren für den Publi-
kumsverkehr geöffneten Be-
triebsfläche 10 qm nicht über-
steigt, dürfen einem Kunden 
zuzüglich einer ggf. erforderli-
chen Begleitperson den Zutritt 
gewähren; die Pflicht zur Be-
grenzung des Zugangs von 
Publikum gilt nicht für Betrei-
ber von Verkaufsständen auf 
Wochenmärkten, 

3. Personen, die bei dem 
Betreten der Verkaufsfläche 
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trächtigung oder einer 
Behinderung keine Mund-
Nasen-Bedeckung tragen 
können, 

4. keine Büffets ange-
boten werden, 

5. die Gäste durch 
schriftliche oder bildliche 
Hinweise aufgefordert 
werden, einen Abstand 
von 1,5 Metern zueinan-
der einzuhalten, und im 
Fall des Auftretens von 
Symptomen einer akuten 
Atemwegserkrankung, 
die Gaststätte und deren 
Bewirtungsbereich im 
Freien nicht zu betreten, 

6. die Oberflächen von 
Türen, Türgriffen oder 
anderen Gegenständen, 
die durch die Gäste oder 
das Personal häufig be-
rührt werden, mehrmals 
täglich gereinigt werden 
und 

7. der Betriebsinhaber 
zum Zweck der Nachver-

keine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen, den Zu-
gang zu verwehren, 

4. bei einer Bildung von 
Warteschlangen auf der Ver-
kaufsfläche, insbesondere in 
Kassenbereichen, durch ge-
eignete technische oder orga-
nisatorische Vorkehrungen zu 
gewährleisten, dass die war-
tenden Personen mit Aus-
nahme der Personen, die in 
derselben Wohnung leben o-
der zwischen denen ein fami-
lienrechtliches Sorge- oder 
Umgangsrechtsverhältnis be-
steht, einen Abstand von 1,5 
Metern zueinander einhalten 
und 

5. die Oberflächen von Tü-
ren, Türgriffen oder anderen 
Gegenständen, die durch das 
Publikum oder das Personal 
häufig berührt werden, mehr-
mals täglich zu reinigen. 
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folgung von Infektionsket-
ten die Kontaktdaten der 
Gäste unter Angabe des 
Datums erfasst, die Auf-
zeichnungen vier Wochen 
aufbewahrt und der zu-
ständigen Behörde auf 
Verlangen vorlegt und die 
Daten nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist 
löscht. 

Ausgenommen sind 
Gaststätten mit den be-
sonderen Betriebsarten 
Tanzlokal, Bar oder Ver-
gnügungslokal, Disko-
thek, Musik- und Tanz-
darbietungen, Vorführun-
gen, ähnliche Betriebsar-
ten mit begleitendem Un-
terhaltungsprogramm 
sowie Shisha-Gaststätten 
und Shisha-Bars. 

Hessen Der Betrieb von Ein-
richtungen des Groß- 
und Einzelhandels, 
einschließlich der Wo-
chenmärkte und Di-
rektverkäufe vom Her-
steller oder Erzeuger 

Bis zum Ablauf des 14. 
Mai 2020 dürfen Gast-
stätten, Mensen, Hotels, 
Kantinen, Eisdielen, Eis-
cafés und andere Gewer-
be Speisen und Getränke 
nur zur Abholung oder 

- Aufenthalte im öffentlichen 
Raum sind nur alleine, mit ei-
ner weiteren Person oder ge-
meinsam mit einer weiteren 
Person oder gemeinsam mit 
den Angehörigen des eigenen 
und eines weiteren Hausstan-

Hessische 
Corona Ver-
ordnung 

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/leseafassung_cokobev.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/leseafassung_cokobev.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/leseafassung_cokobev.pdf
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und der Geschäfte des 
Lebensmittelhand-
werks, sowie von 
Poststellen, Banken, 
Sparkassen, Tankstel-
len, Wäschereien und 
ähnlichen Einrichtun-
gen hat unter Beach-
tung der Empfehlun-
gen des Robert Koch-
Instituts zur Hygiene, 
der Steuerung des 
Zutritts und der Ver-
meidung von Warte-
schlangen zu erfolgen. 
Zudem sind die in der 
letzten Spalte aufge-
führten Voraussetzun-
gen zu einzuhalten. 

Lieferung anbieten. Eine 
Abholung von Speisen 
und Getränken darf nur 
erfolgen, wenn 1. sicher-
gestellt ist, dass die Spei-
sen und Getränke ohne 
Wartezeit zur Verfügung 
stehen oder die Warte-
plätze so gestaltet sind, 
dass ein Abstand von 
mindestens 1,5 Metern 
zwischen den Abholerin-
nen und Abholern ge-
währleistet ist, 2. geeig-
nete Hygienemaßnahmen 
getroffen und überwacht 
werden sowie 3. Aushän-
ge zu den erforderlichen 
Abstands¬ und Hygiene-
maßnahmen erfolgen. 
Gaststätten sind frühes-
tens ab 6 Uhr zu öffnen 
und spätestens ab 18 Uhr 
für den Publikumsverkehr 
zu schließen. Eine Öff-
nung der Gaststätten für 
den Abholservice ist auch 
nach 18 Uhr zulässig. 

Bei Eisdielen, Eiscafés 
und weiteren Verkaufs-
stellen, die Speiseeis 

des gestattet. Bei Begegnun-
gen mit anderen Personen ist 
ein Mindestabstand von 1,5 
Metern einzuhalten. Es be-
steht eine Maskenpflicht für 
Nahverkehr und Einzelhandel. 

In der überwiegenden Zahl 
von Einrichtungen ist sicher-
zustellen, dass 

1. maximal eine Person je an-
gefangener für den Publi-
kumsverkehr zugänglicher 
Grundfläche von 20 Quadrat-
metern eingelassen wird, 

2. ein Abstand von 1,5 Metern 
zwischen Personen eingehal-
ten wird, sofern keine geeig-
neten Trennvorrichtungen 
vorhanden sind, 

3. Spielbereiche für Kinder 
gesperrt werden und 

4. Aushänge zu den erforderli-
chen Abstands und Hygie-
nemaßnahmen gut sichtbar 
angebracht werden. 
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zum sofortigen Verzehr 
anbieten, ist sicherzustel-
len, dass (1.) das Spei-
seeis in nicht essbaren 
Behältnissen verkauft 
wird und (2.) die Liefe-
rung nicht an öffentliche 
Plätze, Park und Grün-
anlagen oder ähnliche 
Örtlichkeiten erfolgt. Der 
Verzehr von dort erwor-
benen Speisen und Ge-
tränken ist im Umkreis 
von 50 Metern um die 
Eisdiele oder das Eiscafé 
untersagt. 

Ab dem 15. Mai 2020 
dürfen die genannten Be-
triebe Speisen und Ge-
tränke auch zum Verzehr 
vor Ort anbieten, wenn 
sichergestellt ist, dass 1. 
maximal eine Person je 
angefangener für den 
Publikumsverkehr zu-
gänglicher Grundfläche 
von 5 Quadratmetern 
eingelassen wird, 2. ein 
Mindestabstand von 1,5 
Metern zwischen Perso-
nen, ausgenommen zwi-
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schen Angehörigen eines 
Hausstandes, eingehal-
ten wird, sofern keine ge-
eigneten Trennvorrich-
tungen vorhanden sind, 
3. bei Bewirtung in ge-
schlossenen Räumen 
Name, Anschrift und Te-
lefonnummer der Gäste 
zur Ermöglichung der 
Nachverfolgung von In-
fektionen unter Beach-
tung der datenschutz-
rechtlichen Bestimmun-
gen von der Betriebsin-
haberin oder dem Be-
triebsinhaber erfasst wer-
den, 4. Küchenpersonal, 
Kellnerinnen und Kellner 
sowie Servicekräfte eine 
Mund-Nasen-Bedeckung 
im Sinne des § 1 Abs. 6 
Satz 2 tragen, 5. keine 
Gegenstände zur ge-
meinsamen Nutzung, 
beispielsweise Salz- und 
Zuckerstreuer, Pfeffer-
mühlen, bereitgestellt 
werden, 6. geeignete Hy-
gienemaßnahmen getrof-
fen und überwacht wer-
den sowie 7. Aushänge 
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zu den erforderlichen Ab-
stands- und Hygiene-
maßnahmen erfolgen. 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Geschäfte des Einzel-
handels dürfen unter 
den in der letzten 
Spalte aufgeführten 
Auflagen geöffnet 
werden. 

Bars, Diskotheken und 
Schankwirtschaften sind 
für den Publikumsverkehr 
geschlossen. 

Speisewirtschaften dürfen 
ihren Betrieb wieder öff-
nen. Dabei ist insbeson-
dere Folgendes sicherzu-
stellen: 1. Mitarbeiter ha-
ben im Gastraum eine 
Mund-Nase-Bedeckung 
tragen; 2. zwischen Gäs-
ten, die nicht an einem 
Tisch sitzen, ist ein Ab-
stand von 1,5 m zu wah-
ren; 3. an einem Tisch 
dürfen sich nicht mehr als 
sechs Gäste aufhalten; 4. 
Gäste dürfen nur nach 
Reservierung bewirtet 
werden; eine Direktan-
nahme von Gästen ohne 
Voranmeldung ist nur zu-
lässig, wenn Warte-
schlangen offensichtlich 
vermieden werden; 5. es 
ist zu gewährleisten, dass 

In Einkaufscentern 
sind die Zugangs- 
und Aufenthaltsbe-
reiche von Verkaufs-
ständen freizuhalten; 
innerhalb eines Ein-
kaufszentrums darf 
kein Verkehr stattfin-
den. 

Die Betreiber haben 
Vorkehrungen zu 
treffen, um unter 
Einhaltung des Min-
destabstands von 
1,5 Metern den Zu-
tritt an den Haupt-
eingängen zu steu-
ern. Sie haben ferner 
Vorkehrungen zu 
treffen, dass es auf 
den Verkehrsflächen 
nicht zu Ansamm-
lungen kommt, bei 
denen der Mindest-
abstand von 1,5 Me-
tern zu anderen Per-
sonen nicht einge-

Bürgerinnen und Bürger ha-
ben bis zum 05. Juni 2020 
Kontakte zu anderen Men-
schen außer zu den Angehö-
rigen des eigenen Hausstan-
des auf eine absolut notwen-
dige Personenanzahl zu redu-
zieren. In der Öffentlichkeit ist, 
wo immer möglich, zu anderen 
als den in Satz 1 genannten 
Personen ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern einzuhalten.  

Für die Beschäftigten und 
Kunden im Einzelhandel be-
steht die Pflicht, eine Mund-
Nase-Bedeckung zu tragen, 
wobei Kinder bis zum Schul-
eintritt und Menschen, die 
aufgrund einer medizinischen 
oder psychischen Beeinträch-
tigung oder wegen einer Be-
hinderung keine Mund-Nase-
Bedeckung tragen können und 
dies durch eine ärztliche Be-
scheinigung nachweisen kön-
nen, ausgenommen sind. Die 
Ausnahme gilt auch für Be-

Corona-
Übergangs-
LVO Mecklen-
burg-
Vorpommern 

https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/Dateien/Downloads/Endfassung_GVO_26_corona.pdf
https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/Dateien/Downloads/Endfassung_GVO_26_corona.pdf
https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/Dateien/Downloads/Endfassung_GVO_26_corona.pdf
https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/Dateien/Downloads/Endfassung_GVO_26_corona.pdf
https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/Dateien/Downloads/Endfassung_GVO_26_corona.pdf
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nur in der Zeit zwischen 6 
Uhr und 21 Uhr Gäste 
bewirtet werden und dass 
Veranstaltungen nicht 
stattfinden. 6. Zum Zweck 
der Nachverfolgung von 
Infektionen mit Covid-19 
muss eine Person pro 
Gästegruppe in einer Ta-
gesanwesenheitsliste er-
fasst werden, die die fol-
genden Angaben enthal-
ten muss: Vor- und Fami-
lienname, vollständige 
Anschrift, Telefonnum-
mer, Tischnummer, sowie 
Uhrzeit des Besuches der 
Gaststätte. Die jeweiligen 
Tageslisten sind vom Be-
treiber für die Dauer von 
vier Wochen aufzube-
wahren und der zuständi-
gen Gesundheitsbehörde 
auf Verlangen vollständig 
herauszugeben. Die zu 
erhebenden personenbe-
zogenen Daten dürfen zu 
keinem anderen Zweck, 
insbesondere nicht zu 
Werbezwecken, weiter-
verarbeitet werden. Die 
Informationspflicht nach 

halten wird. schäftigte, soweit sie durch 
eine Schutzvorrichtung ge-
schützt werden oder beim Ver-
räumen von Ware der Abstand 
zu anderen Personen ausrei-
chend gewährleistet ist. 

In allen geöffneten Verkaufs-
stellen sind die gestiegenen 
Hygieneanforderungen einzu-
halten und wirksame Schutz-
maßnahmen für Mitarbeiter 
und Besucher umzusetzen. In 
den Räumen und im umfriede-
ten Bereich mit Publikumsver-
kehr sind folgende Auflagen 
umzusetzen: 

 1. Einhaltung eines Mindes-
abstands von 1,5 Metern zu 
anderen Personen,  

2. Zugangsbeschränkungen, 
die sicherstellen, dass sich je 
10qm Verkaufsfläche nur je 
ein Kunde, ggf. in Begleitung 
betreuungsbedürftiger Perso-
nen, im Geschäft aufhält, wo-
bei in Verkaufsstellen, in de-
nen Einkaufswagen bereitge-
stellt werden, der Zutritt nur 
mit einem Einkaufswagen ge-
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Artikel 13 der Daten-
schutz-Grundverordnung 
kann durch einen Aus-
hang erfüllt werden.  

Darüber hinaus ist si-
cherzustellen, dass 1. 
nach jeder Tischbelegung 
Tischdecken gewechselt 
oder die Tische und 
Handkontaktflächen der 
Stühle mit handelsübli-
chen Mitteln gereinigt 
werden; 2. sofern Spei-
senkarten, Salz- und 
Pfefferstreuer und ggf. Öl 
und Essigflaschen oder 
sonstige Gewürzbehälter 
zur Selbstbedienung auf 
dem Tisch bereitstehen, 
diese nach jeder Tischbe-
legung gereinigt werden; 
3. engmaschige Reini-
gungsfrequenzen der 
Handkontaktflächen (z. B. 
Türklinken) und der Sani-
tärräume eingehalten 
werden; 4. Räume mit 
Publikumsverkehr min-
destens alle zwei Stun-
den gelüftet werden; 5. im 
Eingangsbereich durch 

stattet ist, soweit dies den 
Kunden zumutbar ist, 

3. In Einkaufscentern haben 
deren Betreiber Vorkehrungen 
zu treffen, um zur Einhaltung 
der Vorgaben von Nummer 1 
den Zutritt an den Hauptein-
gängen zu steuern. Sie haben 
ferner Vorkehrungen zu tref-
fen, dass es auf den Verkehrs-
flächen nicht zu Ansammlun-
gen kommt, bei denen der 
Mindestabstand von 1,5 Me-
tern zu anderen Personen 
nicht eingehalten wird.  

4. Information der Kunden 
über gut sichtbare Aushänge 
und ggf. regelmäßige Durch-
sagen über die Verpflichtung 
zur Abstandsregelung und zur 
Einhaltung der Schutzmaß-
nahmen; bei Zuwiderhandlun-
gen sind unverzüglich Haus-
verbote auszusprechen. 
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einen geeigneten Infor-
mationsaushang darauf 
hingewiesen wird, dass 
Gäste mit akuten Atem-
wegserkrankungen von 
einer Bewirtung ausge-
schlossen sind; 6. Buffets 
nicht angeboten werden 

Die Belieferung, die Mit-
nahme und der Außer-
Haus-Verkauf sind zuläs-
sig. Hierbei ist sicherzu-
stellen, dass 1. ein Ab-
stand von mindestens 1,5 
Metern zu anderen Per-
sonen eingehalten wird, 
2. sich je 10 Quadratme-
ter Fläche des Gastrau-
mes sowie des Außenbe-
reichs nur je ein Gast, 
gegebenenfalls in Beglei-
tung betreuungsbedürfti-
ger Personen, aufhält. Im 
öffentlichen Bereich darf 
kein Verzehr in einem 
Umkreis von weniger als 
50 Metern zum Abgabe-
ort erfolgen. 
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Nieder-
sachsen 

Geschäfte des Einzel-
handels dürfen unter 
den in der letzten 
Spalte aufgeführten 
Auflagen geöffnet 
werden. 

Dienstleistungen, bei 
denen der Mindestab-
stand von 1,5 Metern 
von Mensch zu 
Mensch nicht einge-
halten werden kann, 
sind nur erlaubt, wenn 
Hygienemaßnahmen 
getroffen werden, die 
geeignet sind, die Ge-
fahr einer Infektion zu 
vermindern. 

Frisöre sowie Betrei-
ber eines Maniküre-
studios, Pedikürestu-
dios, Kosmetikstudios 
oder einer Massage-
praxis dürfen ebenfalls 
Dienstleistungen unter 
Beachtung von Hygie-
neregeln selbst er-
bringen oder erbringen 
lassen, wenn ein Ab-
stand zwischen den 

Bars, Clubs, Kulturzen-
tren, Diskotheken und 
ähnliche Einrichtungen 
sind geschlossen, 

Der Betrieb sonstiger 
Restaurationsbetriebe, 
Restaurationsbetriebe, 
insbesondere Restau-
rants, Gaststätten, Imbis-
se, Cafés, allein oder in 
Verbindung mit anderen 
Einrichtungen, Mensen 
und Kantinen ist zulässig, 
wenn der Betreiber Maß-
nahmen zur Steuerung 
des Zutritts und zur Ver-
meidung von Warte-
schlagen sowie Hygie-
nemaßnahmen getroffen 
hat. Ein Angebot in Buf-
fetform ist nicht zulässig. 

Der Betreiber hat sicher-
zustellen, dass die Plätze 
so angeordnet sind, dass 
ein Abstand von mindes-
tens 2 Metern zwischen 
den Tischen und von 1,5 
Metern zwischen Gästen, 
die nicht zum selben 
Hausstand gehören, ge-

In Einkaufscentern 
haben Betreiberin-
nen und Betreiber 
Vorkehrungen zu 
treffen, um den Zu-
tritt an den Haupt-
eingängen so zu 
steuern, dass sich 
nur so viele Kundin-
nen und Kunden in 
den Verkaufsräumen 
befinden, dass 
durchschnittlich 10 
Quadratmeter Ver-
kaufsfläche je anwe-
sende Person ge-
währleistet sind. Sie 
haben ferner Vor-
kehrungen zu tref-
fen, dass es auf den 
Verkehrsflächen 
nicht zu Ansamm-
lungen kommt, bei 
denen der Mindest-
abstand von 1,5 Me-
tern zu anderen Per-
sonen nicht einge-
halten wird. In Ein-
kaufscentern dürfen 
keine Getränke und 
Speisen zum Ver-
zehr vor Ort angebo-

In der Öffentlichkeit ein-
schließlich des Öffentlichen 
Personenverkehrs hat jede 
Person soweit möglich einen 
Mindestabstand von 1,5 Me-
tern zu anderen Personen 
einzuhalten. 

Besucherinnen und Besucher 
von Verkaufsstellen, Einkauf-
scentern und Einrichtungen 
sind verpflichtet, eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen. 
Von der vorstehenden Ver-
pflichtung sind Kinder bis zur 
Vollendung des 6. Lebensjah-
res ausgenommen; ebenso 
Personen, für die aufgrund 
von Vorerkrankungen, zum 
Beispiel schwere Herz- oder 
Lungenerkrankungen, wegen 
des höheren Atemwiderstands 
das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung nicht zu-
mutbar ist. 

Betreiber von Verkaufsstellen, 
Geschäften sowie Dienstleis-
tungseinrichtungen sind ver-
pflichtet, einen Abstand von 
mindestens 1,5 Metern zwi-
schen Kunden sicherzustellen. 

Niedersächsi-
sche Corona 
Verordnung 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
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Kunden von mindes-
tens 1,5 Metern ge-
währleistet ist, wenn 
die dienstleistende 
Person bei der Arbeit 
eine Mund-Nasen-
Bedeckung trägt und 
nach jedem Kunden 
eine Händedesinfekti-
on durchführt. Dabei 
sind der Name und die 
Kontaktdaten der 
Kunden sowie der 
Zeitpunkt des Betre-
tens und Verlassens 
des Geschäftes mit 
deren Einverständnis 
zu dokumentieren und 
drei Wochen aufzu-
bewahren. Alle nicht 
dringend notwendigen 
Dienstleistungen, bei 
denen der Mindestab-
stand von 1,5 Metern 
nicht eingehalten wer-
den kann, sind unter-
sagt. 

währleistet ist. Insgesamt 
dürfen nicht mehr als die 
Hälfte der für Gäste zuge-
lassenen Plätze gleich-
zeitig belegt sein. Das 
Personal hat eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu 
tragen, für den Gast 
muss die Möglichkeit zur 
Handdesinfektion beste-
hen. 

Der Betreiber hat den 
Namen und die Kontakt-
daten jedes Gastes sowie 
den Zeitpunkt des Betre-
tens und Verlassens der 
Einrichtung mit dessen 
Einverständnis zu doku-
mentieren und drei Wo-
chen aufzubewahren. Ein 
Gast darf nur bedient 
werden, wenn er mit der 
Dokumentation einver-
standen ist. 

ten werden. Sie haben sicherzustellen, 
dass sich nur so viele Kunden 
in den Verkaufsräumen befin-
den, dass durchschnittlich 10 
qm Verkaufsfläche je anwe-
sende Person gewährleistet 
sind. Die Berechnung der Ver-
kaufsfläche richtet sich nach 
der Baunutzungsverordnung. 
Die Betreiber haben Vorkeh-
rungen zu treffen, die den Zu-
tritt zu den Verkaufsflächen 
steuern, Warteschlangen ver-
meiden und Anforderungen 
der Hygiene gewährleisten. 

Nordrhein-
Westfalen 

Geschäfte des Einzel-
handels dürfen unter 
den in der letzten 
Spalte sowie in der 

Bars, Clubs, Diskotheken 
und ähnliche Einrichtun-
gen sind geschlossen. 

Der Zugang zu Ein-
kaufszentren ist nur 
zu dem Zweck zu-
lässig, dort die nach 

Außerhalb besonderer Grup-
pen ist im öffentlichen Raum 
zu allen anderen Personen 
grundsätzlich ein Mindestab-

Corona-
Schutz-
Verordnung 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200508_fassung_coronaschvo_ab_11.05.2020.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200508_fassung_coronaschvo_ab_11.05.2020.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200508_fassung_coronaschvo_ab_11.05.2020.pdf
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Anlage zur Verord-
nung aufgeführten 
Auflagen geöffnet 
werden. 

Tätowieren ist bis auf 
weiteres unzulässig. 
Für die folgenden 
Handwerker- und 
Dienstleistungen, bei 
denen ein Mindestab-
stand von 1,5 Metern 
zum Kunden nicht 
eingehalten werden 
kann, sind die in der 
Anlage zu dieser Ver-
ordnung festgelegten 
Hygiene- und Infekti-
onsschutzstandards 
zu beachten: 1. Fri-
seurleistungen, 2. 
Fußpflege, 3. Kosme-
tik, Nagelstudios, Ma-
niküre, 4. Massage. 
Bei anderen Hand-
werker- und Dienst-
leistungen, bei denen 
ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern zum 
Kunden nicht einge-
halten werden kann, 
sowie bei körperbezo-

Beim Betrieb von Restau-
rants, Gaststätten, Knei-
pen, Imbissen, (Eis-) Ca-
fés, öffentlich zugängli-
chen Mensen und Kanti-
nen sowie anderen Ein-
richtungen der Speise-
gastronomie sind die in 
der Anlage zur Verord-
nung festgelegten Hygie-
ne- und Infektionsschutz-
standards zu beachten. 
Am selben Tisch dürfen 
gemeinsam nur Personen 
sitzen, die zu einer be-
sonderen Gruppe gehö-
ren (Familien, zwei häus-
liche Gemeinschaften 
usw.). 

Gastronomische Betriebe 
dürfen unter bestimmten 
Voraussetzungen be-
stimmte Räumlichkeiten 
für Veranstaltungen und 
Versammlungen zur Ver-
fügung stellen. 

dieser Verordnung 
zulässigen Einrich-
tungen aufzusuchen. 
Für die Allgemeinflä-
chen und die allge-
meinen Sanitärräu-
me sind geeignete 
Vorkehrungen zur 
Hygiene, zur Steue-
rung des Zutritts, zur 
Vermeidung von 
Warteschlangen und 
zur Gewährleistung 
eines Mindestab-
stands von 1,5 Me-
tern zwischen Per-
sonen zu treffen. Die 
Anzahl von gleich-
zeitig im Geschäfts-
lokal anwesenden 
Kunden darf eine 
Person pro zehn 
Quadratmeter der 
Verkaufsfläche nicht 
übersteigen. 

stand von 1,5 Metern einzu-
halten. 

Inhaber, Leiter und Beschäf-
tigte sowie Kunden, Nutzer 
und Patienten sind zum Tra-
gen einer Mund-Nase-
Bedeckung im Sinne verpflich-
tet in Verkaufsstellen und 
Handelsgeschäften, auf Wo-
chenmärkten, auf sämtlichen 
Allgemeinflächen von Ein-
kaufszentren, „Shopping 
Malls“, „Factory Outlets“ und 
vergleichbaren Einrichtungen 
sowie in Wettvermittlungsstel-
len, bei der Abholung von 
Speisen in gastronomischen 
Einrichtungen, sowie in War-
teschlangen vor den vorge-
nannten Einrichtungen. Dies 
gilt nicht für Kinder bis zum 
Schuleintritt und Personen, die 
aus medizinischen Gründen 
keine Mund-Nase-Bedeckung 
tragen können. Die Verpflich-
tung nach kann für Inhaber, 
Leiter und Beschäftigte durch 
gleich wirksame Schutzmaß-
nahmen (Abtrennung des Ar-
beitsplatzes durch Glas, Ple-

NRW 

Anlage Hygie-
ne- und Infek-
tionsschutz-
standards zur 
Corona-
Schutz-
Verordnung 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200508_fassung_coronaschvo_ab_11.05.2020.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200508_anlage_hygiene-_und_infektionsschutzstandards_zur_coronaschvo_vom_8._mai_2020.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200508_anlage_hygiene-_und_infektionsschutzstandards_zur_coronaschvo_vom_8._mai_2020.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200508_anlage_hygiene-_und_infektionsschutzstandards_zur_coronaschvo_vom_8._mai_2020.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200508_anlage_hygiene-_und_infektionsschutzstandards_zur_coronaschvo_vom_8._mai_2020.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200508_anlage_hygiene-_und_infektionsschutzstandards_zur_coronaschvo_vom_8._mai_2020.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200508_anlage_hygiene-_und_infektionsschutzstandards_zur_coronaschvo_vom_8._mai_2020.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200508_anlage_hygiene-_und_infektionsschutzstandards_zur_coronaschvo_vom_8._mai_2020.pdf
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genen Dienstleistun-
gen (z.B. Sonnenstu-
dios) ist neben strikter 
Beachtung der allge-
meinen Hygiene- und 
Infektionsschutzregeln 
auf eine möglichst 
kontaktarme Erbrin-
gung zu achten. 

xiglas o.ä.) ersetzt werden. 

Rheinland-
Pfalz 

Geschäfte des Einzel-
handels dürfen unter 
den in der letzten 
Spalte aufgeführten 
Auflagen geöffnet 
werden. 

Clubs, Diskotheken, 
Shisha-Bars und ähnliche 
Einrichtungen sind ge-
schlossen. 

Die Öffnung folgender 
Einrichtungen ist zulässig 
(1.) Restaurants, Speise-
gaststätten, Mensen, Ca-
fés und ähnliche Einrich-
tungen (jeweils Innen- 
und Außengastronomie), 
(2.) Eisdielen, Eiscafés 
und ähnliche Einrichtun-
gen (jeweils Innen- und 
Außengastronomie), (3.) 
Vinotheken, Probierstu-
ben und ähnliche Einrich-
tungen, wenn die folgen-
den Hygiene- und Si-
cherheitsmaßnahmen 
eingehalten werden: (1.) 

- Der Aufenthalt im öffentlichen 
Raum ist nur alleine oder mit 
einer weiteren nicht im Haus-
halt lebenden Person und im 
Kreis der Angehörigen des 
eigenen Hausstands zulässig. 
Zu anderen Personen ist in 
der Öffentlichkeit ein Mindest-
abstand von 1,5 m einzuhal-
ten. 

Die Öffnung erfolgt unter Auf-
lagen zur Hygiene und zur 
Steuerung des Zutritts, um 
Ansammlungen von Personen 
vor oder in den Einrichtungen 
zu vermeiden. Darüber hinaus 
ist zu gewährleisten, dass der 
Mindestabstand zwischen 
Personen 1,5 m beträgt und 
sich in der Einrichtung insge-
samt höchstens eine Person 

Sechste 
Corona Be-
kämpfungs-
verordnung 
Rheinland-
Pfalz 

https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/6._CoBeLVO_.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/6._CoBeLVO_.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/6._CoBeLVO_.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/6._CoBeLVO_.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/6._CoBeLVO_.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/6._CoBeLVO_.pdf
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Die gebotenen Hygiene-
maßnahmen, insbeson-
dere Bereitstellung von 
Desinfektionsmittel und 
regelmäßige Desinfektion 
von Stühlen und Tischen, 
sind einzuhalten: (2.) Es 
besteht eine Reservie-
rungs- oder Anmelde-
pflicht unter Angabe der 
Kontaktdaten (Name, 
Vorname, Anschrift, Tele-
fonnummer) sämtlicher 
Gäste. Die Kontaktdaten 
sind von dem Betreiber 
der Einrichtung für eine 
Frist von einem Monat 
beginnend mit dem Tag 
des Besuches der Gäste 
in der Einrichtung aufzu-
bewahren; (3.) Durch 
Steuerung des Zutritts 
(beispielsweise durch 
Einlasskontrollen) sind 
Ansammlungen von Per-
sonen vor oder in den 
Einrichtungen zu vermei-
den. In der Außengastro-
nomie ist dies durch ge-
eignete Kennzeichnun-
gen oder Markierungen 
sicherzustellen. Die An-

pro 10 qm Einrichtungsfläche 
(bis 800 qm) bzw. pro 20 qm 
(über 800 qm) befindet. 

Der Betreiber hat die gebote-
nen Hygienemaßnahmen 
(beispielsweise Bereitstellung 
von Desinfektionsmittel, 
Trennvorrichtungen für Kas-
senpersonal) einzuhalten. 

Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Einrichtungen so-
wie Kundinnen und Kunden 
und Besucherinnen und Besu-
cher müssen eine Mund-
Nasen-Bedeckung (außer 
beim Verzehr von Speisen) 
tragen. Dies gilt nicht für (1.) 
Kinder bis zur Vollendung des 
sechsten Lebensjahres, (2.) 
Personen, denen das Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung 
wegen einer Behinderung o-
der aus gesundheitlichen 
Gründen nicht möglich oder 
unzumutbar ist; dies ist durch 
ärztliche Bescheinigung nach-
zuweisen, (3.) Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Ein-
richtungen, wenn anderweitige 
geeignete Schutzmaßnahmen, 
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meldung oder die Inan-
spruchnahme der Reser-
vierung ist an einer zent-
ralen Stelle vorzuneh-
men. Eine freie Platzwahl 
ist nicht zulässig; (4.) Im 
Innen- und Außenbereich 
ist der Mindestabstand 
zwischen den Stühlen 
von einem Tisch zu den 
Stühlen des nächsten 
Tischs von mindestens 
1,5 Metern stets zu ge-
währleisten. Der Bar- und 
Thekenbereich ist für den 
Verbleib von Gästen ge-
schlossen: (5.) Eine Be-
wirtung erfolgt aus-
schließlich an Tischen; 
(6.) An einem Tisch dür-
fen höchstens die Perso-
nen sitzen, die nicht vom 
allgemeinen Kontaktver-
bot erfasst sind. Tische 
dürfen nicht geteilt wer-
den. An Biertischen im 
Außenbereich dürfen 
höchstens sechs Perso-
nen Platz nehmen, die 
älter als 12 Jahre sind; 
(7) Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der gast-

insbesondere Trennvorrich-
tungen, getroffen werden oder 
sich keine Kundinnen und 
Kunden oder Besucherinnen 
und Besucher auf den Ver-
kaufs- oder Besucherflächen 
aufhalten. 
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ronomischen Einrichtun-
gen haben bei Kunden-
kontakt eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu 
tragen. Die Gäste der 
Einrichtung haben eine 
Mund-Nasen-Bedeckung 
zu tragen; dies ist nur 
unmittelbar am Platz ent-
behrlich; (8.) Die gaststät-
tenrechtlich genehmigte 
Anzahl an Tischen für die 
Bewirtung in der Außen-
gastronomie darf unter 
Inanspruchnahme zusätz-
licher Flächen ausge-
schöpft werden. Es ob-
liegt dem Betreiber der 
Einrichtung, etwaige Ein-
verständniserklärungen 
von Eigentümern be-
nachbarter Grundstücke 
oder sonstige Berechti-
gungen einzuholen; (9) 
Die Reinigung des ge-
brauchten Geschirrs (Be-
steck, Gläser, Teller etc.) 
ist mittels Spülmaschine 
mit mindestens 60 Grad 
durchzuführen; (10.) Die 
Öffnungszeiten sind auf 
6:00 Uhr bis 22:00 Uhr 
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begrenzt. 

Abhol-, Liefer- und Bring-
dienste sowie der Stra-
ßenverkauf sind unter 
Beachtung der gebotenen 
Hygiene- und Sicher-
heitsmaßnahmen, insbe-
sondere der Einhaltung 
eines Mindestabstands 
von 1,5 zulässig. 

Saarland Geschäfte des Einzel-
handels dürfen unter 
den in der letzten 
Spalte aufgeführten 
Auflagen geöffnet 
werden. 

 

Der Betrieb eines Gast-
stättengewerbes ist un-
tersagt. Ausgenommen 
sind die Abgabe und Lie-
ferung von mitnahmefä-
higen Speisen. Rastanla-
gen an Bundesautobah-
nen und gastronomische 
Betriebe an Autohöfen 
sind von der Schließung 
ausgenommen. 

- Physische und soziale Kontak-
te zu anderen Menschen au-
ßerhalb der Angehörigen des 
eigenen Haushalts sind auf 
ein absolut nötiges Minimum 
zu reduzieren. Wo immer 
möglich ist ein Mindestab-
stand zu anderen Personen 
von 1,5 Metern einzuhalten. 

Während des Aufenthaltes in 
Ladenlokalen und in den zu-
gehörigen Wartebereichen 
haben Kunden und Besucher 
ab Vollendung des sechsten 
Lebensjahres eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen, 
sofern gesundheitliche Gründe 
oder die Art der Leistungser-
bringung nicht entgegenste-

Corona Ver-
ordnung Saar-
land 

https://corona.saarland.de/DE/service/massnahmen/verordnung-stand-2020-05-02.html
https://corona.saarland.de/DE/service/massnahmen/verordnung-stand-2020-05-02.html
https://corona.saarland.de/DE/service/massnahmen/verordnung-stand-2020-05-02.html
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hen. 

Die Betreiber oder sonstigen 
Verantwortlichen sämtlicher 
nicht untersagter Einrichtun-
gen, Anlagen und Betriebe 
haben den Zugang unter Ein-
haltung des Mindestabstands 
von 1,5 Metern zu anderen 
Personen sowie unter Ver-
meidung von Warteschlangen 
zu steuern. Sie haben insbe-
sondere durch Zugangskon-
trollen sicherzustellen, dass 
die Zahl von Kunden oder Be-
suchern dergestalt begrenzt 
ist, dass pro 20 Quadratmeter 
der dem Publikumsverkehr 
zugänglichen Gesamtfläche 
nur eine Person Zutritt hat. Bei 
Einhaltung des Mindestab-
standes sind vier Kunden oder 
Besucher unabhängig von der 
Gesamtfläche stets zulässig. 

Sachsen Der Betrieb von Ein-
zelhandels- und 
Großhandelsgeschäf-
ten ist unter den in der 
letzten Spalte aufge-
führten Voraussetzun-

Der Betrieb von Gastro-
nomiebetrieben ist ab 
dem 15. Mai 2020 er-
laubt. Für Mensen sowie 
Hochschul-Cafeterien 
gelten die Regelungen 
aus der Allgemeinverfü-

Der Betrieb von Ein-
kaufszentren ist er-
laubt, sofern die Ge-
schäftsführung ein 
Konzept vorweist, 
mit dem die Besu-
cherströme gelenkt 

Der Aufenthalt im öffentlichen 
Raum ist ausschließlich allei-
ne und mit Angehörigen des 
eigenen Hausstandes, in Be-
gleitung der Partnerin oder 
des Partners, sowie mit Per-
sonen, für die ein Sorge- oder 

Sächsische-
Corona-
Schutz-
Verordnung 

Corona-
Allgemeinver-

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Corona-Schutz-Verordnung-2020-05-12.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Corona-Schutz-Verordnung-2020-05-12.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Corona-Schutz-Verordnung-2020-05-12.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Corona-Schutz-Verordnung-2020-05-12.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/Corona-AV_Hygienemassnahmen_30_April_2020.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/Corona-AV_Hygienemassnahmen_30_April_2020.pdf
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gen erlaubt. gung des Staatsministeri-
ums für Soziales und Ge-
sellschaftlichen Zusam-
menhalt Hygiene für Kan-
tinen. 

werden können und 
die Abstandsrege-
lungen eingehalten 
werden. Für die Ein-
haltung der Regeln 
ist eine verantwortli-
che Person vor Ort 
zu benennen. 

Umgangsrecht besteht, und 
mit Angehörigen eines weite-
ren Hausstandes gestattet. Im 
öffentlichen Raum ist ein Min-
destabstand von 1,5 Metern 
außer zu den in Absatz 1 ge-
nannten Personen einzuhal-
ten. 

Die Öffnung der Geschäfte ist 
nur zulässig, wenn 

 1. das Personal, soweit keine 
anderen Schutzmaßnahmen 
ergriffen wurden, und die 
Kunden beim Aufenthalt im 
Geschäft eine Mund-
Nasenbedeckung tragen,  

2. eine Beschränkung der ma-
ximalen Kundenanzahl im Ge-
schäft auf einen Kunden pro 
20 Quadratmeter Verkaufsflä-
che durch entsprechende 
Kundenlenkung erfolgt. 

fügung Hygie-
nemassnah-
men 

Sachsen-
Anhalt 

Ladengeschäfte jeder 
Art dürfen nur für den 
Publikumsverkehr ge-
öffnet werden, wenn 
die Abstands- und Hy-
gieneregeln sowie Zu-

Gaststätten sind für den 
Publikumsverkehr ge-
schlossen. Ausgenom-
men sind die Belieferung, 
die Mitnahme und der 
Außer-Haus-Verkauf. 

Die Öffnung von 
Einkaufszentren für 
den Publikumsver-
kehr ist nur gestattet, 
unter bestimmten 
strengen Hygienere-

Der Betrieb der Einrichtungen 
und Angebote erfolgt unter 
strengen Auflagen zur Hygie-
ne, um die Reduzierung von 
Kontakten sowie den Schutz 
der Besucherinnen und Besu-

Fünfte Corona 
Ein-
dammüngsver-
ordnung Sach-
sen-Anhalt 

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/Corona-AV_Hygienemassnahmen_30_April_2020.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/Corona-AV_Hygienemassnahmen_30_April_2020.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/Corona-AV_Hygienemassnahmen_30_April_2020.pdf
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/MS/Presse_Corona/VO/VO_Fuenfte_SARS-Co-2-EindaemmungsVO_final.pdf
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/MS/Presse_Corona/VO/VO_Fuenfte_SARS-Co-2-EindaemmungsVO_final.pdf
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/MS/Presse_Corona/VO/VO_Fuenfte_SARS-Co-2-EindaemmungsVO_final.pdf
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/MS/Presse_Corona/VO/VO_Fuenfte_SARS-Co-2-EindaemmungsVO_final.pdf
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/MS/Presse_Corona/VO/VO_Fuenfte_SARS-Co-2-EindaemmungsVO_final.pdf
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gangsbegrenzungen 
eingehalten werden. 
Kunden und Besucher 
haben in den Laden-
geschäften eine 
Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen.  

Die Öffnung von 
Dienstleistungsbetrie-
ben der Körperpflege, 
wie Piercing- und Tat-
toostudios und ähnli-
che Unternehmen wird 
untersagt. Medizinisch 
notwendige Behand-
lungen bleiben weiter 
möglich. Wenn die 
Einhaltung der Ab-
stands- und Hygiene-
regeln sowie Zu-
gangsbegrenzungen 
sichergestellt ist, Kun-
denlisten geführt wer-
den und die Kunden 
eine geeignete Mund-
Nasen-Bedeckung 
tragen oder andere 
geeignete Schutz-
maßnahmen getroffen 
werden, dürfen fol-
gende Betriebe öffnen: 

Hierbei ist ein Abstand 
von mindestens 1,5 Me-
tern zu anderen Perso-
nen sicherzustellen. Zu-
dem darf im öffentlichen 
Bereich einschließlich 
Einkaufszentren kein 
Verzehr im Umkreis von 
weniger als 50 m. zum 
Abgabeort stattfindet. 

geln und Zugangs-
begrenzungen. Den 
dort befindlichen 
gastronomischen 
Einrichtungen ist ei-
ne Öffnung für die 
Belieferung, Mit-
nahme und Außer-
Haus-Verkauf unter 
bestimmten Voraus-
setzungen erlaubt. 

cher vor Infektionen sicherzu-
stellen durch: (1.) Einhaltung 
von Abstandsregelungen von 
mindestens 1,5 Metern Ab-
stand zu anderen Personen; 
Zugangsbeschränkungen oder 
Einlasskontrollen, die sicher-
stellen, dass sich im Ladenge-
schäft nur aufhalten (a) bei 
einer Verkaufsfläche bis zu 
800 Quadratmetern höchstens 
1 Kunde je 10 Quadratmeter 
Verkaufsfläche, (b) bei einer 
Verkaufsfläche von mehr als 
800 Quadratmetern zusätzlich 
zur Höchstkundenzahl nach 
Buchstabe a höchstens 1 
Kunde je 20 Quadratmeter der 
Verkaufsfläche, die 800 Quad-
ratmeter übersteigt; (3.) 3. ein 
verstärktes Reinigungs-und 
Desinfektionsregime, zu dem 
unter Beachtung der jeweili-
gen Gegebenheiten in der Ein-
richtung ein Konzept zu erstel-
len ist, welches die aktuellen 
Empfehlungen der allgemei-
nen Hygiene berücksichtigt; 
die zuständigen Behörden 
sind berechtigt, die Einhaltung 
der erweiterten Schutzmaß-
nahmen zu überprüfen und 
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1. Frisöre und Barbie-
re, 2. nichtmedizini-
sche Massage- und 
Fußpflegepraxen, 3. 
Nagelstudios und 4. 
Kosmetikstudios. 

gegebenenfalls weitere Aufla-
gen zu erteilen; (4.) Vermei-
dung von Ansammlungen von 
mehr als fünf Personen, ins-
besondere Warteschlangen 
von Kunden (z. B. durch Öff-
nung einer ausreichenden 
Zahl von Kassen); (5.) 5. In-
formation der Kunden über gut 
sichtbare Aushänge und re-
gelmäßige Durchsagen über 
die Verpflichtung zur Ab-
standsregelung und zur Ein-
haltung der Schutzmaßnah-
men; bei Zuwiderhandlungen 
sind unverzüglich Hausverbo-
te auszusprechen. 

Thüringen Geschäfte des Einzel- 
und Großhandels 
können unter Einhal-
tung der in der letzten 
Spalte aufgeführten 
Infektionsschutzregeln  
für den Publikumsver-
kehr öffnen.  

  

Ab dem 15. Mai 2020 
können unter Einhaltung 
der in der letzten Spalte 
aufgeführten Infektions-
schutzregeln für den Pub-
likumsverkehr öffnen. 

- Jede Person ist angehalten, 
die physisch-sozialen Kontak-
te zu anderen Menschen auf 
ein nötiges Minimum zu redu-
zieren. Wo immer möglich, ist 
ein Mindestabstand von we-
nigstens 1,5 Metern einzuhal-
ten.  

Schutzvorschriften für Perso-
nal und anwesende Personen, 
insbesondere Kunden und 
Gäste sind einzuhalten. Ziele 
der Schutzvorschriften sind 

Corona Ver-
ordnung Thü-
ringen 

https://corona.thueringen.de/behoerden/ausgewaehlte-verordnungen/
https://corona.thueringen.de/behoerden/ausgewaehlte-verordnungen/
https://corona.thueringen.de/behoerden/ausgewaehlte-verordnungen/
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die Reduzierung von Kontak-
ten, der Schutz des Personals 
vor Infektionen sowie die mög-
lichst weitgehende Vermei-
dung von Schmierinfektionen 
über Vehikel und Gegenstän-
de. Dies soll durch die Einhal-
tung des Mindestabstandes 
von 1,5 Metern, insbesondere 
durch die Anbringung von 
Warnhinweisen, Wegweisern, 
Bodenmarkierungen und 
durchsichtigen Abschirmun-
gen, sowie ein verstärktes 
Reinigungs- und Desinfekti-
onsregime erfolgen. Eine 
Steuerung und Begrenzung 
des Zugangs ist allgemein er-
forderlich. 

Ergänzend dazu muss die je-
weils verantwortliche Person 
in zugänglichen Bereichen mit 
Publikumsverkehr, insbeson-
dere in Geschäften des Ein-
zel- und Großhandels und 
vergleichbaren Einrichtungen, 

1. sicherstellen, dass anwe-
sende Personen über Aus-
hänge und regelmäßige 
Durchsagen über die Infekti-
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onsschutzregeln informiert 
werden, sowie dass in den 
Fällen des § 6 Abs. 1 und 2 
nur solchen Personen Zutritt 
und Aufenthalt zu gewähren 
ist, die eine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen, 

2. Ansammlungen und Warte-
schlangen, unterbinden, 

3. in Zugangs- und Wartebe-
reichen, insbesondere an 
Kassen, gut sichtbare Ab-
standsmarkierungen anbrin-
gen, 

4. die Beachtung der Infekti-
onsschutzregeln durch die 
anwesenden Personen stän-
dig überprüfen und bei Zuwi-
derhandlungen unverzüglich 
Hausverbote aussprechen. 

Die verantwortliche Person 
erstellt ein schriftliches Infekti-
onsschutzkonzept, in dem die 
Einhaltung der Infektions-
schutzregeln konkretisiert und 
dokumentiert werden. Das In-
fektionsschutzkonzept ist von 
der verantwortlichen Person 
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oder dem von ihr Beauftragten 
vorzuhalten und auf Verlangen 
der zuständigen Behörde vor-
zulegen.  

Verantwortlich für die Erstel-
lung, das Vorhalten und die 
Vorlage des Infektionsschutz-
konzeptes ist der Veranstalter, 
Leiter, Betriebsinhaber, Ge-
schäftsführer, Vorstand, Ver-
einsvorsitzende, zuständige 
Amtsträger oder eine andere 
Person, der die rechtliche 
Verantwortung obliegt oder die 
die tatsächliche Kontrolle aus-
übt oder damit beauftragt ist 
(verantwortliche Person). 

In Fahrzeugen des öffentli-
chen Personennahverkehrs 
sowie in Geschäften mit Publi-
kumsverkehr des Einzel- und 
Großhandels ist eine Nasen-
Mund-Bedeckung zu tragen. 

Schleswig-
Holstein 

Verkaufsstellen des 
Einzelhandels dürfen 
unter den in der letz-
ten Spalte aufgeführ-
ten Voraussetzungen 

Bars, Clubs, Diskotheken, 
Kneipen, Cafés und ähnli-
che Betriebe sind zu 
schließen. 

Gaststätten sind zu 

Betreiber von Ein-
kaufszentren mit je-
weils mehr als 10 
Geschäftslokalen, 
die nach dieser Ver-
ordnung geöffnet 

Der Aufenthalt im öffentlichen 
Raum ist nur allein, in Beglei-
tung von im selben Haushalt 
lebenden Personen und einer 
weiteren Person gestattet. 
Kontakte zu anderen Perso-

Corona Ver-
ordnung 
Schleswig-
Holstein 

https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/200509_konsolidierte_Landesverordnung_Corona_Lesefassung.html#doc85f7ee03-2ec2-45e1-a79a-b6610de8270fbodyText5
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/200509_konsolidierte_Landesverordnung_Corona_Lesefassung.html#doc85f7ee03-2ec2-45e1-a79a-b6610de8270fbodyText5
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/200509_konsolidierte_Landesverordnung_Corona_Lesefassung.html#doc85f7ee03-2ec2-45e1-a79a-b6610de8270fbodyText5
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/200509_konsolidierte_Landesverordnung_Corona_Lesefassung.html#doc85f7ee03-2ec2-45e1-a79a-b6610de8270fbodyText5


  

37 Stand: 13. Mai  2020 – 12.00 Uhr 

Bundesland Geschäfte, die weiter 
betrieben werden 

können 

Gastronomie Besondere Rege-
lungen für Ein-
kaufszentren 

Allgemeine Abstands-
regelungen 

Quelle 

geöffnet werden. 

Dienstleister und 
Handwerker dürfen 
ihre Leistungen nur 
erbringen, sofern eine 
enge persönliche Nä-
he zum Kunden aus-
geschlossen ist. Die 
Tätigkeiten des Ge-
sundheitshandwerks 
sind trotz einer engen 
persönlichen Nähe 
nach erlaubt. Die Ver-
kaufsbereiche von 
Dienstleistern und 
Handwerkern dürfen 
nur unter den Hygie-
nevoraussetzungen 
geöffnet werden. 

schließen. Gaststätten und 
gastronomische Liefer-
dienste dürfen Leistungen 
im Rahmen eines Außer-
hausverkaufs von mitnah-
mefähigen Speisen erbrin-
gen, sofern Wartezeiten in 
der Regel nicht anfallen, 
ein Mindestabstand von 
1,5 m zwischen den War-
tenden sichergestellt ist 
und ein Verkauf ohne Be-
tretung der gastronomi-
schen Einrichtung möglich 
ist. Der Verzehr ist im Um-
kreis von 100 m um die 
gastronomische Einrich-
tung untersagt. 

werden dürfen, ha-
ben vor Öffnung dem 
zuständigen Ge-
sundheitsamt ein 
Gesamthygiene- und 
Kapazitätskonzept 
zur Genehmigung 
vorzulegen und um-
zusetzen. 

nen sind auf ein absolut not-
wendiges Minimum zu redu-
zieren und es ist ein Mindest-
abstand von 1,5 m einzuhal-
ten. 

Es besteht eine Maskenpflicht 
für Nahverkehr und Einzel-
handel. 

Oberflächen, die von Besu-
chern häufig berührt werden, 
werden mindestens zweimal 
täglich desinfiziert; darüber 
wird taggleich eine schriftliche 
Dokumentation erstellt, die auf 
Verlangen dem zuständigen 
Gesundheitsamt ausgehändigt 
wird. 

Verkaufsstellen des Einzel-
handels dürfen nur unter fol-
genden Voraussetzungen ge-
öffnet werden: 

1. Einhaltung des Mindestab-
stands, 

2. Einhaltung der Hygiene-
standards, 

3. Beschränkung der Kun-
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denzahl auf maximal eine 
Person je 10qm Verkaufsflä-
che im Ladengeschäft und 
Vereinzelungsmöglichkeit war-
tender Kunden vor der Tür; 

4. bei Ladengeschäften mit 
über 200qm Verkaufsfläche: 
Überwachung der Einhaltung 
der Voraussetzungen aus 
Nummern 1 bis 3 durch min-
destens eine Kontrollkraft; für 
jede weiteren 400, 800, 1600, 
3200, 6400qm Verkaufsfläche 
ist mindestens eine weitere 
Kontrollkraft erforderlich. 
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